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befonbers bei fd)werergiehbaren 3ugenblicl)en bie 3tftfeftung oon Strafen
burd) bie 3öglinge fctbft. Sie Strafgcwalt ~ wenn ici) bief es fürchterliche
B3ort für unfere ©rgiehungsaufgabe brauchen barf — muff, ber Hmtsoater
haben, er trägt bie Beantwortung, aber je weniger er gu ©cwalt rtnb

Strafe als gefährlichen Hilfsmitteln greift, um fo beffer roirb er feine
Aufgabe erfüllen.

BSenn geftraft werben muff, foil ber Beftraftc in ber ihm gugemu=
teten ^Haftnahme Sinn unb Berechtigung feljen unb baburcl) in feinem
© e m e i n f ch a f t s g c f ii h l geftärht werben, bann wirkt jebe ftrafenbe
Berorbnung leftten ©nbes befreienb unb förbernb. BMr miiffen gcrabe in
Heimen für 3ugcnblid)e barnach trachten, buret) p e r f ö n t i çh e 9Î ä h c.
tebenbiges Bertrauen unb oerftehenbe £iebe troft aller Schwierigkeiten eine
£ebensgemeinfd)aft bilben gu können, bie nur feiten eine Strafe nötig macht
ober bann nur foiefte ^Haftnahmen, bie nicht als Strafe empfunben werben.
B3ir können bas niemals aus Routine ober befonberer Begabung machen,
fonbern aus bem bankbaren unb bemütigen Bewufttfein, aus bem immer
wieber bie rechte 3üeubigkeit kommt, unfere Bufgabe fo gu erfüllen, wie
es Peftaloggi einmal gefagt hat.

3)ic £iebe beftel)t nicht in ©iitbilbung unb BSorten, fonbern in ber
Straft ber 9Henfd)en, bie £aft ber (Erbe gu tragen, ihr ©lenb gu minbern
unb ihren 3ammer gu heben.

David frei f.
Pf äff ikon (3ch-). Unter auftergemöhnlid) gahlreidjcr Beteiligung

ooit feiten ber £)rts= unb Begirksbeoölkerung unb ber Kollegenfd)aft fanb
am ÜHittmod), ben 17. Bpril in Pfäffikon bie Beerbigung oon Borfteher
© a o i b 3 r e i, Pfäffikon, ftatt. B. jrei war eine ber markanteften per=
fönlid)keiten unter ben Praktikern auf bem ©ebiete ber Heitsergiehung.
3m 3al)re 1900 war er an bas oon ber ©emeinnüftigen ©efellfchaft bes

Begirks Pfäffikon gegrünbete Heim für ©rgieftung geifttc sfd)w a ch er Einher
berufen worben. 9Hit biefer B3al)l l)ntte bie ©efellfchaft eine aufterorbent=
lid) glückliche Hnnb. 3), 3rei erwies fid) balb als ein oorbilblicfter Hmts=
oater unb ausgegeidjneter DHct'hobiker im Unterricht für ©eiftesfehwadje.
Pas Heim entwickelte fid) aufs befte unter ber gebiegenen £eitung ber
beibeti (Ehegatten. 3n ben leftten 3al)ren erfuhr es eine umfaffenbe Beno=
nation unb pröfentiert fiel) heute in fcftmuckem ©ewanbe. 3>. 3üei war
ein unermüblicher Arbeiter unb fanb troft feiner groften 3nanfpruchnahme
burd) feine ©rgietjungsarbeit noch 3eit für gemeinniiftige Beftrebungen in
©emeinbe unb Begirk. Bus ooller Brbeit heraus würbe er oor wenig
Blochen aufs Krankenlager geworfen unb ftarb am Palmfonntag in feinem
69. £ebensjahre. H-

Abschied von der Bächtelen.
3n ber Knabenergiehungsanftalt Bächtelen würbe Bbfdjieb gefeiert,

©s galt, oon bem langjährigen Borfteherpaar, Herrn unb 3rau S d) n e i
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besonders bei schwererziehbaren Jugendlichen die Festsetzung von Strafen
durch die Zöglinge selbst. Die Strafgewalt ^ wenn ich dieses fürchterliche
Wort für unsere Erziehungsaufgabe brauchen darf — mutz der Hausvater
haben, er trägt die Verantwortung, aber je weniger er zu Gewalt und

Strafe als gefährlichen Hilfsmitteln greift, um so besser wird er seine
Aufgabe erfüllen.

Wenn gestraft werden muß, soll der Bestrafte in der ihm zugemuteten

Matznahme Sinn und Berechtigung sehen und dadurch in seinem

Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden, dann wirkt jede strafende
Verordnung letzten Endes befreiend und fördernd. Wir müssen gerade in
Heimen für Jugendliche darnach trachten, durch persönliche Nähe,
lebendiges Vertrauen und verstehende Liebe trotz aller Schwierigkeiten eine
Lebensgemeinschaft bilden zu können, die nur selten eine Strafe nötig macht
oder dann nur solche Matznahmen, die nicht als Strafe empfunden werden.
Wir können das niemals aus Routine oder besonderer Begabung machen,
sondern aus dem dankbaren und demütigen Bewußtsein, aus dem immer
wieder die rechte Freudigkeit kommt, unsere Aufgabe so zu erfüllen, wie
es Pcstalozzi einmal gesagt hat.

Die Liebe besteht nicht in Einbildung und Worten, sondern in der
Kraft der Menschen, die Last der Erde zu tragen, ihr Elend zu mindern
und ihren Jammer zu heben.

vaviä frei -j-.

Pfäffikon (Ich.), Unter außergewöhnlich zahlreicher Beteiligung
von feiten der Orts- und Bezirksbevölkerung und der Kollegcnschaft fand
am Mittwoch, den 17, April in Pfäffikon die Beerdigung von Vorsteher
David Frei, Pfäffikon, statt, D, Frei war eine der markantesten
Persönlichkeiten unter den Praktikern auf dem Gebiete der Heilserziehung,
Im Jahre 1900 war er an das von der Gemeinnützigen Gesellschaft des

Bezirks Pfäffikon gegründete Heim für Erziehung geistesschwacher Kinder
berufen worden. Mit dieser Wahl hatte die Gesellschaft eine außerordentlich

glückliche Hand. D, Frei erwies sich bald als ein vorbildlicher Hausvater

und ausgezeichneter Methodiker im Unterricht für Geistesschwache,
Das Heim entwickelte sich aufs beste unter der gediegenen Leitung der
beiden Ehegatten, In den letzten Iahren erfuhr es eine umfassende
Renovation und präsentiert sich heute in schmuckem Gewände. D, Frei war
ein unermüdlicher Arbeiter und fand trotz seiner großen Inanspruchnahme
durch seine Erziehungsarbeil noch Zeit für gemeinnützige Bestrebungen in
Gemeinde und Bezirk, Aus voller Arbeit heraus wurde er vor wenig
Wochen aufs Krankenlager geworfen und starb am Palmsonntag in seinem
69, Lebensjahre. H. P,

Abschied von öer Vââtelen.
In der Knabenerziehungsanstalt Bächtelen wurde Abschied gefeiert.

Es galt, von dem langjährigen Borsteherpaar, Herrn und Frau Schnei-
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